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Sitzung der Gemeindevertretung             der Gemeinde Jardelund 
 
 
Zeitpunkt der Sitzung:                        Mittwoch, 07.10.2020, 19:30 Uhr 
 
 
Ort der Sitzung:                                Feuerwehrhaus 
 
                             Westring 10, 24994 Jardelund 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Beratung und Beschlussfassung über Einwände zu dem Protokoll vom 06.08.2020  
3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzungen vom 

06.08.2020 
4. Anmerkungen zum Protokoll vom 06.08.2020 
5. Eingaben und Anfragen 

6. Änderungsanträge 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von 
Tagesordnungspunkten 

8. Bericht der Bürgermeisterin 

9. Berichte der Ausschussvorsitzenden und der Delegierten 

- Einwohnerfragestunde – 

10. Umpflanzen der Bäume von Böxlund an neuen Standort 
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe nach Sichtung 
vorliegender Angebote 
 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zur Baumpflege, 
Straße „Norderfeld“ und Straße „Zur Fehle“ nach 
Sichtung vorliegender Angebote 
 

12. Beratung und Beschlussfassung über einen Zuschuss für das Projekt 
„Sternenkinder“ in der Kirchengemeinde Medelby 
  

13. Verkehrsberuhigung am Ortseingang Jardelund 
Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise 
 

14. Beratung und Beschlussfassung über die endgültige Fassung für ein Logo der 
Gemeinde Jardelund 
 

15. Beratung und Beschlussfassung über eine Spende für die Einrichtung / Spielplatz 
der neuen Kita in Medelby 

 
16. Vorstellung der bisherigen Ergebnisse zum Radwegekonzept im Kirchspiel Medelby 

 
17. Kenntnisnahme über die Einnahme- und Ausgabeberechnung 2019 der Freiwilligen 

Feuerwehr Böxlund-Jardelund 
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18. Verschiedenes 

 
 

 
Jardelund, 23.09.2020     Gemeinde Jardelund 
        - Die Bürgermeisterin - 
          gez. Gudrun Lemke 
 

 

 

 

Hinweise: 

Die Sitzung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Allgemeinverfügung des Kreises 

Schleswig-Flensburg über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen 

Corona-Virus (SARS-CoV-2) auf dem Gebiet des Kreises Schleswig-Flensburg statt.  

 

Der Einlass zu der Sitzung erfolgt einzeln, unter Wahrung der entsprechenden Abstände 

(mind. 2 Meter) zwischen den Personen. Vor dem Betreten des Sitzungsraumes sind die 

Hände zu waschen. Hierfür sind entsprechende Handwaschbecken gekennzeichnet. Die 

Einzelplätze sind im Feuerwehrhaus für die Mitglieder der Gemeindevertretung bzw. der 

Öffentlichkeit entsprechend gekennzeichnet. Nach Beendigung der Sitzung sind die 

Sitzungsteilnehmer angehalten, einzeln unter Wahrung des entsprechenden Abstandes 

(mind. 2 Meter) den Sitzungsort zu verlassen. 
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Amt Schafflund 
-Der Amtsvorsteher- 
 
 
 

 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

 
 
 

Genehmigung der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Medelby 

 
 
 

Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat die von der Gemeindevertretung in der 
Sitzung am 15.07.2020 beschlossene 14. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet 
nördlich der „Hauptstraße“, östlich und westlich des Verkehrsweges „Kuhlacker“, südlich des 
landwirtschaftlichen Betriebes „Schlumm“ sowie östlich des örtlichen Campingplatzes am 
nordwestlichen Rand der Ortslage Medelby  mit Bescheid vom 17.09.2020, Aktenzeichen: 
512.111-59.143 nach § 5 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Der Geltungsbereich der 
genehmigten Flächennutzungsplanänderung ist im nachstehenden Übersichtsplan dargestellt. 
 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Alle Interessierten können die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung in 
der Amtsverwaltung Schafflund, Bau- und Serviceabteilung, Zimmer 20, Tannenweg 1, 24980 
Schafflund, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt 
Auskunft erhalten. Ergänzend sind diese Dokumente ins Internet eingestellt unter der Adresse 
„www.amt-schafflund.de/BügerServicemitRatsinfosystem/Bauleitplanung.de“ 
 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1-3 Baugesetzbuch (BauGB) 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten 
Vorschriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt 
für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist 
der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 
BauGB). 
 
 
Schafflund, 25. September 2020 
 
 
Im Auftrage 
 
 
 
 
Sönnichsen 

 

 

 

 

 

 



- 275 - 

 
 

Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund Nr. 33 vom 25.09.2020 

 

Amt Schafflund 
-Der Amtsvorsteher- 
 
 

 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

 
Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 14 „Interkommunales Wohngebiet“ der 

Gemeinde Medelby für das Gebiet nördlich der „Hauptstraße“, östlich und westlich 
des Verkehrsweges „Kuhlacker“, südlich des landwirtschaftlichen Betriebes 
„Schlumm“ sowie östlich des örtlichen Campingplatzes am nordwestlichen Rand 
der Ortslage Medelby   

 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Medelby hat in ihrer Sitzung am 15.07.2020 den 
Bebauungsplan Nr. 14 „Interkommunales Wohngebiet“ nördlich der „Hauptstraße“, östlich und 
westlich des Verkehrsweges „Kuhlacker“, südlich des landwirtschaftlichen Betriebes „Schlumm“ 
sowie östlich des örtlichen Campingplatzes am nordwestlichen Rand der Ortslage Medelby, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen. Dies 
wird hiermit bekannt gemacht.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem anliegenden Übersichtplan geltend 
gemacht. Der Bebauungsplan tritt mit Beginn des 26.09.2020 in Kraft. Alle Interessierten können 
den Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung dazu von diesem 
Tage an in der Amtsverwaltung Schafflund, Bau- und Serviceabteilung, Zimmer 20, 24980 
Schafflund, Tannenweg 1, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich werden der Bebauungsplan, die Begründung und 
die zusammenfassende Erklärung unter der Adresse  
www.amt-schafflund.de ins Internet eingestellt.  

 
  Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch bezeichneten Vorschriften werden    

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 Baugesetzbuch beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges, Dabei ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, dazulegen (§ 215 Abs. 1 Baugesetzbuch). 

 
 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen 
Bebauungsplan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  

 
Unbeachtlich ist zudem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen 
Formvorschriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung der verletzen Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend 
gemacht worden ist.  

 
Schafflund, 25.09.2020 
Im Auftrage 
 
 
 
Sönnichsen 
 
 
 

http://www.amt-schafflund.de/
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Haus- und Straßensammlung November 2020 

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge stellt sich als gemeinnütziger Verein seit Jahrzehnten der 

Aufgabe, nicht nur die Toten der Weltkriege zu suchen und würdig zu bestatten. Er engagiert sich auch für 

die Versöhnung über den Gräbern und für die Verständigung zwischen den Völkern. 

Die Arbeit des Volksbundes finanziert sich weitgehend aus Spenden. 

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit Abstands- und Hygieneregelungen lässt sich die Haus- 

und Straßensammlung so wie in den vergangenen Jahren nicht durchzuführen. Das Sammeln durch 

private Einzelsammler und Schüler muss leider entfallen. 

Nur die Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ werden in Teilen des 

Kreisgebiets mit einem besonderen Hygienekonzept um Spenden bitten. 

Daneben besteht die Möglichkeit, die Arbeit des Volksbundes auf dem Weg einer Überweisung zu 

unterstützen. 

Spendenkonto: 

Empfänger: Volksbund S-H 

DE48 2105 0170 1002 1173 54 

Kennwort: Sammlung  Kreis SL-FL 

(Kontoauszug wird als Spendenbescheinigung anerkannt) 

www.volksbund-sh.de 

 

 

 

http://www.volksbund-sh.de/

